
 

 

 

 

bet-at-home.com AG, Düsseldorf 

 

Erläuternder Bericht des Vorstands 

zu den Angaben gem. §§ 289a Abs. 1; 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs 

gem. § 176 Abs. 1 AktG  

1 Einleitung 

Nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB haben Unternehmen, die einen organisierten Markt im 

Sinne des § 2 Abs. 7 WpÜG durch von ihnen ausgegebene stimmberechtigte Aktien in An-

spruch nehmen, im (Konzern-) Lagebericht übernahmerelevante Angaben zu machen. Die 

Bestimmungen in § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB gehen auf das Übernahmerichtlinie-Um-

setzungsgesetz vom 14. Juli 2006 zurück. Die Angaben sollen also auch dazu dienen, (mögli-

che) Übernahmesachverhalte in Bezug auf die Gesellschaft zu beurteilen. Die Angaben sind im 

Zusammengefassten Lagebericht bzw. im Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2018 erfolgt. 

2 Zu den übernahmerelevanten Angaben 

Nach Kenntnis der Gesellschaft besteht eine Beteiligung von über 10 % des Grundkapitals an 

der Gesellschaft. Der betreffende Aktionär hält nach Kenntnis der Gesellschaft unmittelbar ei-

nen Anteil von über 30 % des Grundkapitals. Diese Beteiligung wird weiteren Personen zuge-

rechnet.  

Wer unmittelbar oder mittelbar die Kontrolle über eine Zielgesellschaft erlangt, ist zur Abgabe 

eines sogenannten Pflichtangebotes verpflichtet (§ 35 WpÜG). Kontrolle ist das Halten von 

mindestens 30 % der Stimmrechte an der Zielgesellschaft. Das Gesetz sieht Einzelfälle vor, in 

denen von der Verpflichtung zur Abgabe eines Pflichtangebotes befreit werden kann. 



 

 

Keine weiterer Person als die bisher mit über 30 % beteiligten Personen könnten also derzeit 

nach Kenntnis des Vorstands bis zu dieser bzw. oberhalb dieser Kontrollschwelle Aktien er-

werben, ohne ein Pflichtangebot abgeben zu müssen.  

Übernahmeangebote sind Angebote, die auf den Erwerb der Kontrolle gerichtet sind. Nach Ver-

öffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebotes bis zur Veröffentli-

chung des Ergebnisses nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG darf der Vorstand der Zielgesell-

schaft keine Handlungen vornehmen, durch die der Erfolg des Angebots verhindert werden 

könnte. Dies gilt nicht für Handlungen, die auch ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäfts-

leiter einer Gesellschaft, die nicht von einem Übernahmeangebot betroffen ist, vorgenommen 

hätte, für die Suche nach einem konkurrierenden Angebot sowie für Handlungen, denen der 

Aufsichtsrat der Zielgesellschaft zugestimmt hat (§ 33 WpÜG). Dies gilt für ein Pflichtangebot 

entsprechend. In der vom Gesetz vorgesehenen Stellungnahme des Vorstands und des Auf-

sichtsrats zu einem etwaigen Übernahme- bzw. Pflichtangebot müsste über die Absicht der Mit-

glieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, soweit sie Inhaber von Wertpapieren der Zielge-

sellschaft sind, das Angebot anzunehmen, berichtete werden. Dem Bieter und mit ihm gemein-

sam handelnden Personen ist es verboten, Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern der Ziel-

gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot ungerechtfertigte Geldleistungen oder andere 

ungerechtfertigte geldwerte Vorteile zu gewähren oder in Aussicht zu stellen. 

Die Angaben gem. den §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB weisen nach Auffassung des Vor-

stands keine Besonderheiten auf. Der Vorstand hegt derzeit keine Absichten, seine Befugnisse 

hinsichtlich der Möglichkeit, Aktien auszugeben, im Zusammenhang mit einem etwaigen künf-

tigen Übernahmesachverhalt auszunutzen, sondern würde zu gegebener Zeit alle rechtlich zu-

lässigen Optionen im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre prüfen und ggf. umsetzen. 

 

Hinweis: 

Verbindliche Aussagen und/oder Überlegungen, dass der Vorstand einen wie auch immer ge-

arteten Übernahmesachverhalt für möglich oder unmöglich, für denkbar oder undenkbar, für 

die Gesellschaft, Mitarbeiter und/oder die Aktionäre wünschenswert oder nachteilig hält, oder 

vergleichbare Aussagen und/oder Überlegungen, sind mit diesem Bericht nicht verbunden. In-

soweit übernehmen der Vorstand und die Gesellschaft auch keinerlei Verantwortung dafür, dass 

in diesem Bericht mitgeteilte Wertungen, Einschätzungen und/oder Erwartungen zutreffend 

sind oder eintreten könnten oder werden. Eben so wenig übernimmt die Gesellschaft die Ver-



 

 

antwortung dafür, dass die ihr mitgeteilten und von ihr wiedergegebenen Stimmrechtsmittei-

lungen von Inhabern von Stimmrechten vollständig und richtig sind. Dieser Bericht gibt die 

Einschätzungen des Vorstands zum Datum seiner Unterzeichnung wieder. Eine Aktualisierung 

erfolgt nicht. 

 

Düsseldorf, im März 2019 

 

bet-at-home.com AG 

Der Vorstand 

 


